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Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in

Eckdaten in NRW

51,4 % 
Landwirtschaftsfläche

Landwirtschaft

124.000 t Güterumschlag/aSchifffahrt

Steinkohle, Braunkohle, ErzeBergbau

z.B. 1000 Chemieanlagen 
mit BImschG-Pflicht

Industriestandort

520 EW / km²Einwohnerdichte

18 MillionenEinwohner

34000 km²Fläche



Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in

Aktuelle Anforderungen

• Anpassung der in NRW mit einer mehr als 100-jährigen 
Tradition verbundenen Wasserwirtschaft an den 
Ordnungsrahmen der WRRL

• Umsetzung der WRRL in WHG und LWG ohne 
Abschwächung der bisher verfolgten 
Gewässerschutzziele und unter Berücksichtigung des 
Instrumentariums des wasserwirtschaftlichen Vollzugs

• Überregionale Koordinierung in den 
Flussgebietseinheiten Rhein, Maas, Ems und Weser

• Zusammenführung und Bewertung wasserwirtschaftlich 
relevanter Daten mit dem Ziel einer fehlerfreien 
Betrachtung der Ist-Situation



Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in

Landesebene

Fachliche Vorgaben
Koordination
Aggregation

-

Arbeitsgruppen
Oberirdische Gewässer

Grundwasser
Wasserrecht
Öffentlichkeitsbeteiligung
EDV

Aggregation der Daten
nach Flussgebietseinheiten

Planung der Bew irt-

Umsetzung von Be-

Teileinzugsgebiet-
ebene

Konzeption und

schaftung

w irtschaftungsmaß -
nahme

Steuerungsgruppe

StUA /LUA

Kernarbeitskreise

Geschäftsstellen bei 

Zuständige Stellen für die
Umsetzung der

Information und 

Öffentlichkeit

Öffentlichkeits

Bew irtschaftungsmaßnahmen

Beteiligung der

information

Aktuelle Organisationsstruktur



Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in

Teileinzugsgebiete und Zuordnung zu 
Flussgebietseinheiten und Geschäftsstellen

Steuerungsgruppe

Geschäftsstelle
StUA 

Münster

Ems

Geschäftsstelle
StUA 

Minden

Weser

Geschäftsstelle
StUA 

Herten

Ijssel

Geschäftsstelle
StUA 

Lippstadt

Lippe

Geschäftsstelle
StUA 

Herten

Emscher

Geschäftsstelle
StUA 
Hagen

Ruhr

Geschäftsstelle
StUA 
Köln

Erft

Geschäftsstelle
StUA 

Krefeld

Geschäftsstelle
StUA 

Aachen

Rur

Geschäftsstelle
StUA 

Siegen

Sieg

Geschäftsstelle
StUA 

Düsseldorf

Wupper

Niers / 
Schwalm

Geschäftsstelle
LUA

Rheingraben
Nord



Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in

Teileinzugsgebiete nach Flussgebieten



Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in

Aggregationsebenen in NRW
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Erhebung und Bewertung von Informationen der zwölf
Bearbeitungsgebiete in NRW:

Erhebung u. Bewert ung
sowie Aggregation der Informationen

für Gesamt-NRW bzw. die Teil-Flussgebiete

Mitarbeit bei der
Erstellung der

Berichte an die EU
für die Flussgebiete

Flussgebiets- bzw.
Berichtsebene

Landes- bzw.
ebeneAggregations

Arbeitsebene

Rhein

Rhein-NRW

Ems

Ems-NRW

Weser

Weser-NRW

Maas

Maas-NRW

Rur

Rheingraben
Nord

Emscher Erft Issel Lippe Ruhr

Sieg Wupper Ems Weser Niers/Schwalm



Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in

Sonderges.-
Verbände

Landwirtschafts-
kammern

Wasser-
versorger

Kommunale
Spitzenverbände

MUNLV

Bezirks-
regierungen

Staatliche 
Umweltämter

Landes-
umweltamt

LÖBF

Steuerungsgruppe

Naturschutz-
verbände

Mitglieder der Steuerungsgruppe NRW



Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in

Dialog / Information bei der Bestandsaufnahme

• Einbindung unmittelbar Betroffener in Arbeiten der 
Steuerungsgruppe, der Arbeitsgruppen, auf regionaler 
Ebene

• Foren auf Landesebene und auf regionaler Ebene
• Information über Internet

Weitestgehende Transparenz der Umsetzungsschritte
Ggfs. Ausgleich von Datendefiziten
Frühzeitige Einschätzung über ggfs. notwendige 
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen für alle Beteiligten



Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in

Projektstruktur

Projektmanagement-
system:

Projekthandbuch
Leitfaden

Pilot- und F+E-Vorhaben Umsetzung
Aggregation zu den
Teileinzugsgebieten

Rhein, Ems, Weser, Maas

Bearbeitungsebenen zur Durchführung der Bestandsaufnahme
gemäß WRRL in NRW

Landesebene (Aggregationsebene)

Flussgebiets- bzw. Berichtsebene

Koordination mit anderen Bundesländern
Erstellung Bericht an die EU

Bearbeitung der Teileinzugsgebiete

Bearbeitungsgebietsebene
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Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in

Zielsetzung der Erarbeitung eines Leitfadens 
zur Umsetzung der WRRL in NRW

EU-Wasserrahmen-
Richtlinie

Eckdaten in NRW

EU-Guidance
Empfehlungen der 

Flussgebiets-
einheiten

LAWA-Arbeitshilfe

Verbindliche 
Vorgaben

Empfehlungen



Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in

Landeswassergesetz: 
Anpassung der wasserwirtschaftlichen Ziele und 
Konkretisierung der Bewirtschaftungspflichten

• Aufhebung bzw. Änderung der Ausführungsvorschriften zu den 
Planungsinstrumenten 

• Festlegung der Fristen nach Maßgabe der WRRL
• Konkretisierung der Regelungen über die 

Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau
• Einführung einer Gewässerrandstreifenregelung zum Schutze 

vor diffusen Schadstoffeinträgen
• Verfahrensregelungen für die Aufstellung von 

Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan; Regelungen 
zur Öffentlichkeitsbeteiligung

• Zuordnung der Gewässer zu den Flussgebieten



Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in

Koordination mit anderen Bundesländern 
und Staaten

• Derzeitige Beteiligung NRW
� Vorsitz der Deutschen Kommission zur Reinhaltung 

des Rheins
� Mitarbeit in der deutsch-niederländischen 

Grenzgewässerkommission
� Beobachterstatus in der Maas-Kommission
� Mitglied in der ARGE Weser
� Koordinationsgespräche mit Niedersachsen und den 

Niederlanden an der Ems



Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in

Koordination in den Flussgebietseinheiten

Koordination mit den benachbarten Bundesländern
Koordination mit allen Bundesländern innerhalb der 
Flussgebietseinheiten über

Ländervereinbarungen oder Verwaltungsabkommen
Zusammenarbeit in der ARGE Rhein
Zusammenarbeit in der ARGE Weser

Koordination mit den Verwaltungseinheiten der 
Nachbarstaaten
Unmittelbare Mitwirkung der Länder in internationalen 
Flussgebietseinheiten

Auf Ebene der Rheinwasserdirektoren
In der Maas-Kommission



Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in

Anforderungen an die Bestandsaufnahme

Nach  (geplanter) LandesVO zur Umsetzung der 
Anhänge II und V

§ 4 Typisierung der Oberflächengewässer und Zuordnung zu 
Referenzgewässern

§ 5(1) Erhebung und Bewertung von Art und Ausmaß 
signifikanter anthropogener Belastungen

§ 5(2) Ermittlung der „gefährdeten Gewässer“
§ 10 Beschreibung und Beurteilung der Grundwasserkörper

Wirtschaftliche Analyse



Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in

Aufgaben und Ziele der Bestandsaufnahme

• Zusammenführung und Bewertung der sektoral bzw. 
regional vorhandenen wasserwirtschaftlich relevanten 
Daten

Belastbare Aussagen bezüglich „gefährdeter Gewässer“
Erfüllung der Berichtspflichten
Frühzeitiges Erkennen von Defiziten
Grundlage für effiziente Überwachungsprogramme
Grundlage für frühzeitige Abwägung von 
Handlungsalternativen
Grundlage für den wasserwirtschaftlichen Vollzug



Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in

Stand der Arbeiten in NRW

• Organisation / Information / Kommunikation
• Entwicklung NRW-spezifischer 

Softwarelösungen 
• für Bündelung der Daten
• Für Datenschnittstellen nach oben und unten
• Erfassung von Metadaten
• Konkrete Zusammenführung der Daten

ToDo-Liste






